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Die Woche im Wirtschaftsrecht

// Im Blickpunkth

Fragen der Satzungsunterschreitung und der sog. ungeschriebenen Hauptversammlungszust�ndigkeit waren Gegenstand

der aktuellen Entscheidung des OLG K�ln vom 15.1.2009 – 18 U 205/07 (abrufbar: //BB-Online BBL2009-561-1 unter

www.betriebs-berater.de), in der die Richter �ber die Rechtm�ßigkeit des Verkaufs der Hoch- und Ingenieurbausparte der

K�lner Strabag AG an die Ed. Z�blin AG im Februar 2006 zu befinden hatten. Nach Ansicht des Senats habe sich weder

eine unzul�ssige „Satzungsunterschreitung“ nach dem Verkauf ergeben noch eine sog. ungeschriebene Zust�ndigkeit der

Hauptversammlung bestanden. Denn die struktur�ndernde Maßnahme sei innerhalb des satzungsm�ßigen Unterneh-

mensgegenstands erfolgt und habe unterhalb des maßgeblichen Schwellenwerts von um die 80% gelegen. Feldhaus

beleuchtet Probleme der Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung sowie Fragen der Satzungsunter-

schreitung speziell im Rahmen von M&A-Transaktionen.

Dr. Martina Koster, Ressortleiterin Wirtschaftsrecht

// Standpunkt /
vonDr.MarcusGeschwandt-

ner, Rechtsanwalt bei CBH

Rechtsanw�lte inK�ln

„SchlechteAufsicht“ kostet nichts –
zum Strukturdilemma der BaFin

Der Zentrale Kreditausschuss (ZKA) will jetzt

gerichtlich kl�ren lassen, wer f�r „schlechte

Bankenaufsicht“ bezahlen soll. Wer aber,

wenn nicht „der Staat“, soll f�r das fehlerhafte

Aufsichtshandeln finanziell einstehen m�s-

sen? Die paradoxe Antwort: Die Banken

selbst! Die BaFin ist eine rechtsf�hige Anstalt,

die sich „selbst finanziert“ – sprich, die auf-

sichtsunterworfenen Unternehmen bezahlen

ihre eigene Aufsicht. Das f�hrt dazu, dass die

Banken im Umlageverfahren auch noch ihren

eigenen Ersatzanspruch oder denjenigen der

Wettbewerber mitbezahlen. Das missliche Er-

gebnis: Verantwortung und Haftung f�r Auf-

sichtshandeln fallen de facto monet�r ausei-

nander. Insoweit bleiben auch Disziplinie-

rungseffekte aus, den Staat bzw. die BaFin

muss die „Qualit�t“ ihres Aufsichtshandelns

ob der fehlenden wirtschaftlichen Folgen auf

den ersten Blick nicht interessieren. Selbstver-

waltungstypische Organisations- und Mitwir-

kungselemente sind mit eingriffsbeh�rdli-

chen Entscheidungs- und Einwirkungsstruk-

turen nur schwerlich in Einklang zu bringen:

Die T�tigkeit der BaFin ist eine allgemeine

Staats-, keine Selbstverwaltungsaufgabe der

Marktteilnehmer. Bankenaufsicht ist eben

kein bankdienliches G�te-, sondern ein allge-

meinwohlorientiertes Gefahrensiegel. Die

„Selbstfinanzierung“ der Aufsicht verst�ßt

gegen das Prinzip des Steuerstaats und den

Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG. Jeden-

falls die Umlage muss steuerfinanziert sein.

Die Frage nach dem Risiko der Kostentragung

f�r „schlechte Aufsicht“ h�ngt unweigerlich

mit dem gegenw�rtigen Finanzierungskon-

zept der BaFin und der Frage nach dessen Zu-

l�ssigkeit zusammen. Diese und angrenzende

Regelungsbereiche sollten gemeinsam bera-

ten und neu aufeinander abgestimmt sein.

Entscheidungen
BGH: Zul�ssigkeit sog.

Vorstandsdoppelmandate

Mit Urteil vom 9.3.2009 – II ZR 170/07 – hat der

II. Zivilsenat des BGH ausgesprochen, dass der

klagende Constanze Verlag als Minderheitskom-

manditistin der Gruner+Jahr KG kein aus einem

Wettbewerbsverbot gem�ß § 112 Abs. 1 HGB

ableitbares Mitwirkungsrecht an der Entschei-

dung der zust�ndigen Organe der beiden be-

klagten Aktiengesellschaften �ber sog. Vor-

standsdoppelmandate hat. Die Bestellung eines

Vorstandsmitglieds der Gruner+Jahr AG & Co.

KG (Komplement�rin) zum (gleichzeitigen) Mit-

glied des Vorstands der Bertelsmann AG (Mehr-

heitskommanditistin) bed�rfte daher nicht ihrer

vorherigen Zustimmung („Vetorecht“).
(Quelle: PM BGH vom 9.3.2009)

BGH: Zur Kenntnis des Arbeitnehmers von

der Zahlungsunf�higkeit des Arbeitgebers

Mit Urteil vom 19.2.2009 – IX ZR 62/08 – hat der

BGH entschieden: Weiß ein Arbeitnehmer, dem

der Arbeitgeber in der Krise noch Zahlungen auf

r�ckst�ndige Lohnforderungen erbringt, dass der

Arbeitgeber außerdem noch anderen Arbeitneh-

mern Lohn schuldig ist, rechtfertigt allein diese

Kenntnis nicht den Schluss auf die Zahlungsunf�-

higkeit oder Zahlungseinstellung des Arbeitge-

bers. Ist der Gl�ubiger ein Arbeitnehmer des

Schuldners ohne Einblick in die Liquidit�ts- oder

Zahlungslage des Unternehmens, trifft ihn in der

ihm bekannten Krise insoweit keine Erkundi-

gungspflicht.

Volltext des Urteils: // BB-ONLINE BBL2009-561-2

unter www.betriebs-berater.de

Gesetzgebung
Bundesregierung: Neues Recht f�r

Vorstandsgeh�lter

Die Bundesregierung hat am 11.3.2009 auf Vorla-

gevonBundesjustizministerinBrigitte Zyprieseine

Formulierungshilfe zum Handels- und Aktien-

recht beschlossen. Die Regelungsvorschl�ge sol-

len als Gesetzentwurf durch die Fraktionen von

SPD und CDU/CSU eingebracht werden. Die

Sch�rfung des rechtlichen Instrumentariums soll

daf�r Sorge tragen, dass bei der Verg�tung von

Vorst�nden verst�rkte Anreize f�r eine nachhalti-

ge und auf Langfristigkeit ausgerichtete Unter-

nehmensentwicklunggesetztwird.
(Quelle: PM BMJ vom 11.3.2009)

Vgl. dazu auch das „Thema der Woche“,

S. M4 in diesem Heft.

Europ�isches Parlament: Statut der Europ�-

ischen Privatgesellschaft angenommen

Das Europ�ische Parlament hat am 10.3.2009

mit großer Mehrheit das Statut der Europ�-

ischen Privatgesellschaft (EPG) angenommen.

Mit der Initiative wird eine neue europ�ische

Rechtsform geschaffen, die die Wettbewerbsf�-

higkeit der KMU durch Erleichterung ihrer Nie-

derlassung und T�tigkeit im Binnenmarkt erh�-

hen soll. Die Gr�ndung von Unternehmen soll

vereinfacht werden.
(Quelle: PM Europ�isches Parlament vom 10.3.2009)

Vgl. zur EPG den �berblick von Maul/R�h-

richt, BB 2008, 1574, sowie die „Erste Seiten“ von

Steinberger und Lanfermann, BB Hefte 30 und

42/2008.

St�ndige Mitarbeiter imWirtschaftsrecht: Prof. Dr. Dr. J�rgen Ensthaler, Berlin; Prof. Dr. Markus Gehrlein, Richter am BGH, Karlsruhe; RA Dr. Nils Krause, Hamburg; RA Dr. K. Jan Schiffer,
Bonn; RA Prof. Dr. Friedrich Graf vonWestphalen, K�ln
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